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1. Fragestellung 

Der Sachstand gibt eine Übersicht über Behörden, Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Un-
ternehmen des Bundes, untergegliedert nach Geschäftsbereichen. Die Darstellungen basieren auf 
Angaben der Internetauftritte der obersten Bundesbehörden, dem Stiftungsbericht des Bundes1, 
dem Beteiligungsbericht des Bundes2 und dem vom Bundesverwaltungsamt herausgegebenen In-
ternetangebot www.service.bund.de und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.   

Zunächst werden (unter 2.) die obersten Bundesbehörden aufgelistet. Anschließend werden (un-
ter 3.) untergliedert in ihre Geschäftsbereiche Bundesbehörden, Stiftungen des Privatrechts sowie 
Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist, aufgelistet. Dabei wird der Begriff der Bundesbe-
hörden weit verstanden und umfasst sowohl die Behörden der unmittelbaren Staatsverwaltung 
als auch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie (aus-
schließlich) dem Bund zuzuordnen sind. Stiftungen des Privatrechts im Sinne der hier zugrunde 
gelegten Fragestellung sind nur solche, die zu hundert Prozent vom Bund finanziert werden. Jeg-
liche Zustiftungen, Spenden und andere Fördermittel von Dritten schließen eine Auflistung aus. 
Beteiligungen des Bundes an Unternehmen werden nur insoweit dargestellt, als der Bund allein 
und unmittelbar daran beteiligt ist. Unter 4. werden abschließend bestehende Übersichten zu den 
Beauftragten des Bundes aufgeführt. Für weitere Informationen wird auf die oben genannten 
Quellen, insbesondere den Stiftungsbericht und den Beteiligungsbericht des Bundes, verwiesen.  

2. Oberste Bundesbehörden 

Oberste Bundesbehörden sind Spitzenbehörden, die keiner höheren Verwaltungsinstanz unter-
stellt sind.3 Dazu zählen die Bundesministerien (Auflistung nach der am 8.12.2021 vom Bundes-
kabinett beschlossenen amtlichen Reihenfolge der Bundesministerinnen und Bundesminister): 

- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), 
- Bundesministerium der Finanzen (BMF), 
- Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI), 
- Auswärtiges Amt (AA), 
- Bundesministerium der Justiz (BMJ), 
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), 
- Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), 
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL),  
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 
- Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 
- Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

(BMUV), 
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF),  
- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 

 

1 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023.  

2 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023. 

3  Ibler, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 104. EL April 2024, Art. 87 Rn. 251.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/uebersicht-stiftungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/beteiligungsbericht-des-bundes-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=8
http://www.service.bund.de/
https://www.protokoll-inland.de/Webs/PI/DE/rang-titulierung/amtliche-reihenfolgen/bundesminister/liste-bundesministerinnen-und-bundesminister-node.html;jsessionid=CD8C8649793E791952B7EE9F3ABA3282.live891
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- Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) 

sowie:  

- das Bundespräsidialamt, 
- die Verwaltung des Deutschen Bundestages,  
- das Sekretariat des Bundesrates, 
- das Bundeskanzleramt, 
- das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 
- die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, 
- der Bundesrechnungshof, 
- die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
- der Unabhängige Kontrollrat  
- und der Vorstand mit der Zentrale der Deutschen Bundesbank, der den obersten Bundes-

behörden gesetzlich gleichgestellt ist (vgl. zur Sonderstellung der Deutschen Bundesbank 
§ 29 Gesetz über die Deutsche Bundesbank4).  

3. Geschäftsbereiche der obersten Bundesbehörden  

Der Bund kann, soweit er für ihren Vollzug zuständig ist, Bundesgesetze durch bundeseigene 
Verwaltung oder durch bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen 
Rechts ausführen (Art. 86 S. 1 GG). In den Anwendungsbereich des Art. 86 GG fallen nach herr-
schender Ansicht darüber hinaus rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts.5 Im Folgenden 
wird daher der Punkt „Behörden“ weit verstanden und umfasst die Bundesoberbehörden (ggf. 
mit Mittel- und Unterbehörden) sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts. Unter „Stiftungen des Privatrechts“ werden privatrechtliche Stiftungen aufgelistet, die 
ausschließlich vom Bund finanziert und gefördert werden. Soweit dies nicht abschließend ermit-
telt werden konnte, erfolgt ein entsprechender Hinweis. Im Rahmen von „Unternehmen“ werden 
solche Unternehmen aufgeführt, an denen der Bund unmittelbar und allein beteiligt ist.  

3.1. Bundeskanzleramt 

Dem Bundeskanzleramt ist der Bundesnachrichtendienst als Oberbehörde nachgeordnet.  

3.2. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

3.2.1. Behörden  

Zum Geschäftsbereich des BMWK gehören:  

- das Bundeskartellamt (BKartA), 
- die Bundesnetzagentur (BNetzA), 

 

4 Gesetz über die Deutsche Bundesbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992 (BGBl. I S. 
1782), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 247). 

5 Ibler, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 104. EL April 2024, Art. 86 Rn. 74.  

https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich/geschaeftsbereich.html
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- das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), 
- die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM),  
- die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), 
- die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 
- die Wirtschaftsprüferkammer (WPK)  
- und der „Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung“ (KENFO).6 

3.2.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Bereich des BMWK gibt es keine Stiftungen des Privatrechts, die ausschließlich vom Bund fi-
nanziert werden.  

3.2.3. Unternehmen  

Im Bereich des BMWK sind die folgenden Unternehmen angesiedelt, an denen der Bund unmit-
telbar und allein beteiligt ist:  

- Deutsche Energy Terminal GmbH,  
- Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing 

mbH (GTAI),  
- SEEHG Securing Energy for Europe Holding GmbH,  
- WIK Wirtschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH,  
- Wismut GmbH.7  

3.3. Bundesministerium der Finanzen (BMF)  

3.3.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMF gehören:  

- die Generalzolldirektion als Bundesoberbehörde mit den mittleren Bundesbehörden 
„Bundeskasse“, „Zentrales Finanzwesen des Bundes“ und „Bildungs- und Wissenschafts-
zentrum der Bundesfinanzverwaltung“ sowie 41 Hauptzollämtern, 8 Zollfahndungsäm-
tern und dem Zollkriminalamt als Unterbehörden,   

- das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt),   
- das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund),  
- die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
- die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA), 
- die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), 
- die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS),  
- die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnst PT), 
- die DekaBank-Deutsche Girozentrale,  
- die Kreditanstalt für Wiederaufbau,  

 

6 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 70.  

7 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 103 ff.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich/bmf-geschaeftsbereich.html
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- die Museumsstiftung Post und Telekommunikation (MSPT), 
- die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)  
- und die Stiftung Geld und Währung.8  

3.3.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Geschäftsbereich des BMF gibt es keine privatrechtlichen Stiftungen, die ausschließlich durch 
den Bund finanziert werden.  

3.3.3. Unternehmen  

Im Bereich des BMF sind die folgenden Unternehmen angesiedelt, an denen der Bund unmittel-
bar und allein beteiligt ist: 

- Bundesdruckerei Gruppe GmbH,  
- Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH,  
- EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN GmbH),  
- Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, 
- UBG Uniper Beteiligungsholding GmbH,  
- und VEBEG GmbH.9  

3.4. Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI)  

3.4.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMI gehören:   

- die Bundespolizei mit dem Bundespolizeipräsidium als Bundesoberbehörde, neun regio-
nalen Bundespolizeidirektionen sowie der Bundespolizeidirektion 11 (zur Bündelung der 
Spezialkräfte der Bundespolizei wie etwa der GSG 9), der Direktion Bundesbereitschafts-
polizei und der Bundespolizeiakademie als Mittelbehörden und den nachgeordneten Bun-
despolizeiinspektionen als Unterbehörden, 

- das Bundesausgleichsamt (BAA),  
- das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV), 
- das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),  
- das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), 
- das Beschaffungsamt des BMI (BeschA), 
- das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), 
- das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), 
- das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), 
- das Bundeskriminalamt (BKA), 
- das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), 
- die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB), 

 

8  Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 71 ff.  

9 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 47 ff.  

https://www.bmi.bund.de/DE/ministerium/behoerden-und-einrichtungen/behoerden-und-einrichtungen-node.html
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- das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 
- das Bundesverwaltungsamt (BVA),  
- das Statistische Bundesamt (Destatis),  
- die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS), 
- die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW),  
- die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (HS Bund),  
- die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV),  
- die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-

aufgaben (BDBOS),  
- sowie die „Stiftung für ehemalige politische Häftlinge“ (StepH).10 

3.4.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Geschäftsbereich des BMI gibt es keine privatrechtlichen Stiftungen, die allein vom Bund fi-
nanziert werden. 

3.4.3. Unternehmen  

Der Bund ist unmittelbar und ausschließlich an folgenden Unternehmen beteiligt:  

- DigitalService GmbH des Bundes 
- und Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) gGmbH.11  

3.5. Auswärtiges Amt (AA)  

3.5.1. Behörden 

Die folgenden Behörden sind dem Auswärtigen Amt nachgeordnet:   

- das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten 
- und das Deutsche Archäologische Institut.  

3.5.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Geschäftsbereich des AA gibt es keine privatrechtlichen Stiftungen, die allein vom Bund fi-
nanziert werden. 

3.5.3. Unternehmen  

Der Bund ist im Bereich des AA unmittelbar und ausschließlich am Zentrum für Internationale 
Friedenseinsätze (ZIF) gGmbH beteiligt.12 

 

10 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 74.  

11 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 330 ff.  

12 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 314.  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 118/24 

Seite 10 

3.6. Bundesministerium der Justiz (BMJ)  

3.6.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMJ gehören:  

- das Deutsche Patent- und Markenamt, 
- das Bundesamt für Justiz, 
- die Bundesnotarkammer, 
- die Patentanwaltskammer, 
- die Bundesrechtsanwaltskammer 
- und die „Stiftung Forum Recht“ (SFR).13  

3.6.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Geschäftsbereich des BMJ ist die Stiftung Datenschutz angesiedelt, die durch den Bund finan-
ziert wird. Die Satzung erlaubt die Annahme von Zuwendungen, Zustiftungen und Spenden, so-
fern dadurch nicht die Unabhängigkeit der Stiftung und die Neutralität der Arbeit gefährdet wer-
den. Ob dies erfolgt ist, kann hier nicht abschließend beurteilt werden.14  

3.6.3. Unternehmen  

Im Geschäftsbereich des BMJ ist der Bund an keinem Unternehmen allein und unmittelbar betei-
ligt.  

3.7. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

3.7.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMAS gehören:  

- das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS),   
- die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA),   
- die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit ihrer Zentrale, 10 Regionaldirektionen, 156 Agen-

turen für Arbeit sowie dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der Zent-
ralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV),  

- die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund),   
- die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS),  
- die Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB), 
- die Künstlersozialkasse,  
- die übrigen bundesunmittelbaren Träger der Unfallversicherung (9 gewerbliche Berufsge-

nossenschaften sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), 

 

13 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 75.  

14 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 23.  

https://www.bmj.de/DE/ministerium/aufgaben/geschaeftsbereich/geschaeftsbereich_node.html
https://www.bmas.de/DE/Ministerium/Wir-stellen-uns-vor/Geschaeftsbereich-BMAS/geschaeftsbereich-bmas.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 118/24 

Seite 11 

- die Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft 
(ZLA/ZLF),  

- die Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen  
- und die Versorgungsanstalt der Deutschen Kulturorchester.  

3.7.2. Stiftungen des Privatrechts 

Im Geschäftsbereich des BMAS gibt es keine ausschließlich vom Bund geförderten privatrechtli-
che Stiftungen. 

3.7.3. Unternehmen  

Im Bereich des BMAS gibt es kein Unternehmen, an denen der Bund allein und unmittelbar be-
teiligt ist.  

3.8. Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)  

3.8.1. Behörde 

Dem BMVg ist die Bundeswehr unterstellt, die sich aus den Streitkräften und der Bundeswehr-
verwaltung zusammensetzt (Art. 87a und b GG).15 Aus dem Bereich der Streitkräfte werden hier 
lediglich die dem BMVg unmittelbar unterstellten Dienststellen aufgeführt:16 

- das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst (MAD) als zivile Dienststelle17, 
- (ab dem 01.04.2025) das für Planung und Einsatz zuständige Operative Führungskom-

mando der Bundeswehr (unter Heranziehung des bisherigen Territorialen Führungskom-
mandos und des Einsatzführungskommandos), 

- der Unterstützungsbereich „Unterstützungskommando“ (in das u. a. das Planungsamt der 
Bundeswehr eingegliedert wird),  

- die Führungsakademie der Bundeswehr  
- und das Zentrum Innere Führung.  

Behörden im Bereich der Bundeswehrverwaltung sind:  

- das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) mit dem Asses-
smentcenter für Führungskräfte der Bundeswehr und 16 Karrierecentern (früher Kreis-
wehrersatzämter),  

- das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
(BAAINBw) mit den Mittelbehörden Marinearsenal, Wehrwissenschaftliches Institut für 
Schutztechnologien – ABC-Schutz (WIS); Wehrwissenschaftliches Institut für Werk- und 
Betriebsstoffe (WIWeB) und 6 weiteren Wehrtechnischen Dienststellen,  

 

15 Weber, Rechtswörterbuch, 33. Edition 2024, Bundeswehr.  

16 Zu den Teilstreitkräften: Die Organisation der Bundeswehr: https://www.bundeswehr.de/de/organisation. 

17 Vgl. Depenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 104. EL April 2024, Art. 87a Rn. 71. 

https://www.bmvg.de/de/ministerium/organisation/unterstellte-dienststellen
https://www.bundeswehr.de/de/organisation
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- das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw) mit dem Verpflegungsamt der Bundeswehr, dem Zentrum Brandschutz der 
Bundeswehr sowie 42 Bundeswehr-Dienstleistungszentren und 8 Bundeswehrverwal-
tungsstellen im Ausland,  

- die Hochschule des Bundes – Fachbereich Bundeswehrverwaltung,  
- die Universität der Bundeswehr München,  
- die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg,  
- das Bildungszentrum der Bundeswehr (BiZBw)  
- und das Bundessprachenamt (BSprA).  

Im Bereich der Militärseelsorge sind zudem als Bundesoberbehörden angesiedelt:  

- das Militärrabbinat,  
- das Evangelische Kirchenamt für die Bundeswehr,  
- und das Katholische Militärbischofsamt. 

3.8.2. Stiftungen des Privatrechts 

Ob die Deutsche Härtefallstiftung als Stiftung des Privatrechts im Bereich des BMVg ausschließ-
lich vom Bund finanziert wird, kann nicht abschließend beurteilt werden. 

3.8.3. Unternehmen  

Der Bund ist im Geschäftsbereich des BMVg unmittelbar und allein beteiligt an den folgenden 
Unternehmen:  

- Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH,  
- Bw Bekleidungsmanagement GmbH,  
- BwConsulting GmbH,  
- BWI GmbH,  
- GEKA Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten 

mbH  
- und HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH.18 

3.9. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)  

3.9.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMEL gehören: 

- das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL),  
- das Bundessortenamt (BSA),  
- das Friedrich-Loeffler-Institut, 
- das Johann Heinrich von Thünen-Institut,  
- das Julius Kühn-Institut,  

 

18 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 141 ff.  

https://www.bmel.de/DE/ministerium/organisation/einrichtungen/geschaeftsbereich.html
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- das Max Rubner-Institut, 
- das Bundesinstitut für Risikobewertung, 
- die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
- sowie das Deutsche Weininstitut. 

3.9.2. Stiftungen des Privatrechts 

Im Geschäftsbereich des BMEL gibt es keine Stiftungen des Privatrechts, die allein vom Bund ge-
fördert werden.  

3.9.3. Unternehmen  

Der Bund ist im Bereich des BMEL unmittelbar und allein beteiligt an der DBFZ Deutsches Bio-
masseforschungszentrum gGmbH.19  

3.10. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)  

3.10.1. Behörden 

Im Geschäftsbereich des BMFSFJ sind die folgenden Behörden angesiedelt:  

- Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben,  
- Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz,  
- Antidiskriminierungsstelle des Bundes,  
- Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“,  
- Bundesstiftung Gleichstellung, 
- Conterganstiftung 
- und Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) (gemeinsam mit dem BMI 

und BMEL).20 

3.10.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Geschäftsbereich des BMFSFJ ist die Bundesstiftung Frühe Hilfen angesiedelt, die allein vom 
Bund finanziert wird. Die Stiftung ist grundsätzlich berechtigt, Zuwendungen von Dritten anzu-
nehmen, was jedoch bisher nicht erfolgt ist.21  

3.10.3. Unternehmen  

Der Bund ist im Bereich des BMFSFJ an keinem Unternehmen allein und unmittelbar beteiligt. 

 

19 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 318.  

20 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 86 ff.  

21 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 26.  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/behoerden-beauftragte-beiraete-gremien
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3.11. Bundesministerium für Gesundheit (BMG)  

3.11.1. Behörden 

Dem Geschäftsbereich des BMG zugeordnet sind:  

- das Robert Koch-Institut, 
- das Paul-Ehrlich-Institut, 
- die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
- das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
- die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) 
- und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). 

3.11.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Geschäftsbereich des BMG gibt es keine Stiftung des Privatrechts, die vom Bund allein finan-
ziert wird.  

3.11.3. Unternehmen  

Der Bund ist im Bereich des BMG an keinem Unternehmen allein und unmittelbar beteiligt. 

3.12. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)  

3.12.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMDV gehören:  

- das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), 
- das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), 
- die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), 
- die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), 
- die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV), 
- die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), 
- das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF), 
- die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU), 
- die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU), 
- die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU), 
- der Deutscher Wetterdienst (DWD), 
- das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), 
- das Fernstraßen-Bundesamt (FBA), 
- das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), 
- das Luftfahrt-Bundesamt (LBA), 
- die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) mit der Generaldirek-

tion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) als Mittelbehörde, dem Amt für Binnen-Ver-
kehrstechnik, 17 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern und 8 Wasserstraßen-Neubauäm-
tern sowie dem Reedereizentrum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (ReeZ 
WSV), dem Amt für Binnen-Verkehrstechnik (ABVT), dem Aus- und Fortbildungszentrum 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/aufgaben-und-organisation/aufgaben.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/Z/geschaeftsbereich-des-bmdv.html
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WSV und den Berufsbildungszentren BBiZ Koblenz und BBiZ Kleinmachnow und der 
Fachstelle für Geodäsie und Geoinformatik der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes (FGeoWSV),  

- die Bundeslotsenkammer 
- und die Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB).  

3.12.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Geschäftsbereich des BMDV gibt es keine privatrechtlichen Stiftungen, die ausschließlich 
vom Bund finanziert werden.  

3.12.3. Unternehmen  

Der Bund ist im Bereich des BMDV allein und unmittelbar beteiligt an den folgenden Unterneh-
men:  

- Deutsche Bahn AG, 
- DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, 
- Die Autobahn GmbH des Bundes, 
- Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH, 
- NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
- und Toll Collect GmbH.22 

3.13. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
(BMUV)  

3.13.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMUV gehören:  

- das Umweltbundesamt,  
- das Bundesamt für Naturschutz, 
- das Bundesamt für Strahlenschutz 
- und das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung.  

3.13.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Bereich des BMUV wird die privatrechtliche Stiftung „Deutsche Bundesstiftung Umwelt“ 
(DBU) durch den Bund finanziert. Ob die Finanzierung allein durch den Bund erfolgt, kann nicht 
abschließend beurteilt werden. Jedenfalls erlaubt die Satzung der Stiftung die Entgegennahme 
von Zuwendungen und Spenden von dritter Seite.23  

 

22 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 173 ff.  

23 Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Förderleitlinien, Stiftungsurkunde und Satzung, S. 42, § 4 Abs. 5.  

https://www.bmuv.de/ministerium/struktur-des-bmuv/bundesbehoerden-und-landesbehoerden
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3.13.3. Unternehmen  

Der Bund ist im Bereich des BMUV allein und unmittelbar beteiligt an den folgenden Unterneh-
men:  

- BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH,  
- Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) 
- und Zukunft – Umwelt – Gesundheit (ZUG) gGmbH.24 

3.14. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  

3.14.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMBF gehören:  

- die Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland 
(MWS)25 

- und das Bundesinstitut für Berufsbildung. 

3.14.2. Stiftungen des Privatrechts 

Stiftungen des Privatrechts, die soweit ersichtlich ausschließlich vom Bund gefördert werden, 
sind:  

- die Deutsche Stiftung Friedensforschung  
- und der Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft.26  

3.14.3. Unternehmen  

Im Bereich des BMBF ist der Bund unmittelbar und allein beteiligt an der SPRIND GmbH.27 

3.15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

3.15.1. Behörden 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat keine nachge-
ordneten Behörden.  

 

24 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 236.  

25 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 84.  

26 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 37.  

27 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 282.  
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3.15.2. Stiftungen des Privatrechts  

Im Bereich des BMZ werden keine privatrechtlichen Stiftungen ausschließlich durch den Bund 
finanziert.  

3.15.3. Unternehmen  

Der Bund ist im Bereich des BMZ unmittelbar und allein an den folgenden Unternehmen betei-
ligt:  

- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ),  
- Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) gGmbH 
- und Engagement Global gGmbH.28 

3.16. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)  

3.16.1. Behörden 

Zum Geschäftsbereich des BMWSB gehören: 

- das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) mit dem Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) 

- und die Bundesstiftung Baukultur.29 

3.16.2. Stiftungen des Privatrechts  

Ob die privatrechtliche Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn allein 
vom Bund finanziert wird, kann nicht abschließend beurteilt werden. Sie wurde 2004 aus Aus-
gleichsmitteln der Bundesrepublik Deutschland gegründet, und dem Stiftungsvermögen können 
laut Satzung Zustiftungen Dritter zuwachsen.30  

3.16.3. Unternehmen  

Im Bereich des BMWSB ist der Bund nicht allein und unmittelbar an einem Unternehmen betei-
ligt.  

 

28 Bundesministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Bundes 2023, S. 289 ff.  

29 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 90. 

30 Satzung der Beethoven Stiftung Bonn, § 4 Abs. 2.  

https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/ministerium/das-bmwsb/bbr-bbsr/bbr-bbsr-node.html
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3.17. Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)  

3.17.1. Behörden 

Im Geschäftsbereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sind angesie-
delt:  

- das Bundesarchiv,  
- das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europas, 
- die Kunstverwaltung des Bundes (KVdB), 
- das Bundesamt für Äußere Restitutionen, 
- die Deutsche Welle, 
- die Deutsche Akademie Rom Villa Massimo, 
- die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung,  
- die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung,  
- die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung,  
- die Otto-von-Bismarck-Stiftung,  
- die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus,  
- die Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus,  
- die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas,  
- die Stiftung Deutsches Historisches Museum (DHM), 
- die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFVV),  
- die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (HdG),  
- die Stiftung Jüdisches Museum Berlin (JMB), 
- die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, 
- die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), 
- die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, 
- die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Bundesstiftung Aufarbeitung),31 
- die Deutsche Nationalbibliothek 
- und die Akademie der Künste. 

3.17.2. Stiftungen des Privatrechts 

Die Kulturstiftung des Bundes im Bereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien wurde soweit ersichtlich allein vom Bund gefördert. 

3.17.3. Unternehmen 

Der Bund ist im Bereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien unmittel-
bar und allein beteiligt an den folgenden Unternehmen:  

- Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH 
- und Transit-Film-Gesellschaft mbH. 

 

31 Bundesministerium der Finanzen, Stiftungsbericht des Bundes, Stand: 31. Dezember 2023, S. 93 ff.  

https://www.kulturstaatsministerin.de/DE/staatsministerin-und-ihr-amt/organisation/organisation_node.html
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3.18. Der Vorstand mit der Zentrale der Deutschen Bundesbank  

Zum nachgeordneten Bereich der Bundesbank gehören neun Hauptverwaltungen, denen wiede-
rum 30 Filialen nachgeordnet sind und die gemäß § 29 Abs. 1 Gesetz über die Deutsche Bundes-
bank die Stellung von Bundesbehörden haben.  

4. Beauftragte der obersten Bundesbehörden 

Der Begriff des Beauftragten ist nicht legaldefiniert32 und wird auf Bundesebene nicht einheitlich 
verwendet. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) führt gemäß § 21 Abs. 1, 3 
der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO)33 eine Liste über die „Beauf-
tragten der Bundesregierung, die Bundesbeauftragten sowie die Koordinatorinnen und Koordina-
toren der Bundesregierung“ und aktualisiert und veröffentlicht die Liste, vgl. zum letzten Stand 

  BMI, Liste der Beauftragten der Bundesregierung, der Bundesbeauftragten sowie der Koordi-
natoren / Koordinatorinnen der Bundesregierung nach § 21 Abs. 3 Gemeinsame Geschäftsord-
nung der Bundesministerien (GGO), Stand: 1. Januar 2024. 

Die Arbeit 

  Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Beauftragte auf Bundesebene, Eine Über-
sicht zu Rechtsgrundlagen, Aufgaben, Entschädigung und Ausstattung, WD 3 - 3000 - 069/24; 
WD 4 - 3000 - 050/24, Sachstand vom 05.09.2024 

führt weitere Beauftragte auf, die bei der Bundesregierung und den Ministerien angesiedelt sind 
und deren Tätigkeit Außenwirkung entfaltet. 

*** 

 

 

32 Vgl. dazu Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Bundesbeauftragte und Beauftragte der Bun-
desregierung, Infobrief vom 27.07.2010, WD 3 - 3000 - 331/10, S. 5. Vgl. zu den Begriffen der Bundesbeauftrag-
ten, Beauftragten der Bundesregierung und sonstigen Beauftragten auch Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Sitta, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP vom 23.05.2018, BT-Drs. 19/2270, S. 3; zu notwendigen Differenzierungen, vgl. Werner, Der 
Beauftragte als Rechtsfigur, 2024, S. 109 ff.; ähnlich zum Beauftragtenbegriff, vgl. Haake, Die Beauftragten der 
Bundesregierung, S. 26 ff. 

33 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, zuletzt geändert am 15.05.2024 (GMBl 2024 Nr. 19, 
S. 386). 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/liste-beauftragte-bundesregierung.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/liste-beauftragte-bundesregierung.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/liste-beauftragte-bundesregierung.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/1022330/372951946501ba20601a653d7b7fd614/WD-3-069-24-WD-4-050-24-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/1022330/372951946501ba20601a653d7b7fd614/WD-3-069-24-WD-4-050-24-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/491684/9cb18a04671bb9664dcd52e29c398093/Bundesbeauftragte-und-Beauftragte-der-Bundesregierung.pdf
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_21072009_O11313012.htm
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